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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- und Grünordnungsplans 
Umgrenzung von Flächen für Stellplätze (St)

Nebenanlagen (Na)

Einfriedungen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

Nebengebäude (wie z.B. Spielhäuser, Schuppen, Gerätelager) jeweils bis zu 75 m³ sind außerhalb 
der festgesetzten Baugrenzen zulässig.

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
- hier extensive Wiesen mit Retentionsraum zur Regenwasserrückhaltung 

Aufstellungsbeschluss 
(§ 2 Abs. 1 BauGB)                               14.10.2025

Zustimmung Vorentwurf 
Auslegungsbeschluss                            14.10.2025

VERFAHRENSVERMERKE

Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 115,
Bergkirchen, südwestlich der Sonnenstraße

Planformat: 580 mm x 594 mm

Rodungen sind nur außerhalb der Vogelbrutzeiten von Anfang Oktober bis Ende Februar zulässig.

Lärm-, Geruchs- und Staubemissionen und Erschütterungen aus der Bewirtschaftung der angrenzen-
den landwirtschaftlichen Nutzflächen sind hinzunehmen, auch an Sonn- und Feiertagen.

Die Nutzung erneuerbarer Energien wie z. B. Photovoltaik, Sonnenkollektoren, Fernwärme, etc. 
wird ausdrücklich begrüßt.

Für das Gelände besteht bereits eine Erlaubnis der Niederschlagswasserbeseitigung vom 06.11.2013.
Niederschlagswasserbeseitigung Versiegelte Flächen sind zu minimieren. 

 

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
(§ 3 Abs. 1 BauGB)          27.10.2025 - 27.11.2025

Prüfung, Abwägung der 
Bedenken und Anregungen
Billigungsbeschluss Entwurf                  09.12.2025 

frühzeitige Fachstellenbeteiligung
(§ 4 Abs. 1 BauGB)          27.10.2025 - 27.11.2025

24.02.2026

Präambel
Die Gemeinde Bergkirchen erlässt auf Grund § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 5 des 
Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 348), aufgrund der Verordnung über die bauliche Nutz-
ung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176), sowie nach Art. 
81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in den jeweils geltenden Fassungen, sowie Art. 4 Abs. 2 BayNatSchG und § 21 BNatSchG 
diesen Bebauungsplan Nr. 115 als Satzung.

öffentliche Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB)          02.01.2026 - 05.02.2026

Fachstellenbeteiligung
(§ 4 Abs. 2 BauGB)          02.01.2026 - 05.02.2026

Prüfung, Abwägung der 
Bedenken und Anregungen                   24.02.2026


